
 

 

Rechtliche Begründung der 4. Novelle zur COVID-19-EinreiseV 2022 

 

Zu Anlage 2: 

Mit der 3. Novelle zur COVID-19-EinreiseV 2022 wurde eine neue Kategorie von Staaten und 
Gebieten mit hohem epidemiologischem Risiko eingeführt (§ 5a bzw. Anlage 2). Damit sollte 
insbesondere auf die damaligen Entwicklungen in der Volksrepublik China reagiert werden. 

Das Health Security Committee (HSC) hat sich im Meeting vom 13. Februar 2023 für die 
Rücknahme der Maßnahmen bei der Einreise aus China ausgesprochen. Im Rahmen der IPCR 
Sitzung vom 16. Februar 2023 stimmten die teilnehmenden Mitgliedsstaaten der Aufhebung 
der Restriktionen zu. Daher ist mit vorliegender Novelle die Volksrepublik China von Anlage 2 
zu streichen, wodurch sämtliche bestehende Maßnahmen aufgehoben werden. 

1832/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 39A Rechtliche_Begründung 1 von 1

www.parlament.gv.at


		2025-09-06T12:19:05+0200
	Parlamentsdirektion




